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Wenn wir uns teſe ehre, die der ebenſo gelehrte als

fromme Cardina

Tzbiſchof von Rheims vorgetragen, halten
und ich glaube, daß wir uns daran halten können ſo wird
m unſerem Falle der Beichtvater die Amalia NI weiter
verpflichten, da ſie Gunſten armer Kinder die betreffende Re
ſtitution bereits geleiſtet hat

Es möge ſchließlich noch geſtattet ſein, als Ergänzung dieſer
Auseinanderſetzung den odu bezeichnen, nach welchem man

an bequemſten dem Staate ſelbſt eine etwa ſchuldige Reſtitution
leiſten kann. Man Qu Uum den betreffenden Betrag tempel⸗
papier nd verbrennt C Der Q hat ſein Geld und der gute
Name des Reſtituirenden bleibt gewahrt.

Lae ei ß

II in Reſtitutionsfall Ehebruches.)
Fälle, nach Art des folgenden, ind leider nicht allzuſelten, bereiten
aber gewiß jedesma dem gewiſſenhaften Beichtvater mancherlei
edenten Wir wollen den erwähnten Fall vorlegen und nach den
Grundſätzen der Moraltheologie M Anſchluß ewährte Ukto
ritäten erörtern.

audia, jetzt eine ſehr bejahrte itwe, legt eine Urchaus
nothwendige Generalbeicht ab, m welcher ſie als das wer
ergehen, deſſen Folgen ihr noch jetzt die größte Gewiſſensunruhe
bereiten, folgendes ekennt Noch Lebzeiten thre Ehemannes
Wwar ſie mit einem anderen gleichfalls verheirateten Manne i
ſündhaften Verkehr gerathen, den ſie durch 6—7 Jahre fortſetzten;
ſelten verfloß Ein Ona ohne die Unde des Ehebruches. Ob
wohl M den ahren chon iemlich vorgerückt, wurde Claudia in
der Zeit dieſes Verhältniſſes Utter Ob das amals eborne
Kind eine Frucht dieſes verbrecheriſchen erkehr war, weiß ſie
nicht gewiß, da ſie auch mit dem emanne UHi fortgeſetzter ehe
L Gemeinſcha ebte; da ſie aber von threm Ehegatten, dem
ſie vorher vier Kinder geboren, dann bis zur Geburt jene
Kindes, d. 1 Jahre lang kein Kind mehr gehabt hat, da ferner



373

dieſes Kind dem Ehebrecher ehr ähnlich ah, ſo „müſſe ſie“ ſagt
ſie, 775  bei dem ſtehen bleiben, daß dieſes Kind vom Ehebruch her
komme, ſo mehr, als ſie jetzt chon ſehr alt ſei und ſich nicht
mehr ſo alles erinnern könne, zugleich aber auch gerade
deßhalb von großer ¹ gequält werde.“ hr emann, der
em derartiges ergehen von ihr nie geahnt hat hat natürli
bei ſeinem inzwiſchen erfolgten Tode dieſen Sohn mit den vier
anderen gleichen Theilen als ben eingeſetzt. Die Pönitentin
hat chon n früherer Zeit dieſen Fall inem Beichtvater E  2
legt, iſt aber einer Reſtitution nicht verhalten worden; ſie hat
aber ſelbſt noch einiges ermögen und ware zUur Reſtitution
bereit, wenn ſie dazu verpflichtet iſt, nuLr wu  E ſie auch nicht,
wie ſie Abeit vorgehen

Es handelt ſich hier um die Verpflichtung zur ſogenannten
restitutio adulterio, Zur Wiederherſtellung des rengen
Rechtes, mn welchem die Angehörigen einer verheirateten Frau
durch deren heliche Untreue beeinträchtigt worden ind Die
Verletzung des heiligſten Rechtes, we durch den hebruch
auf jeden Fall verübt wurde, läßt ſich ſchlechterdings nicht wieder
aufheben und darum entfällt von ſelbſt jede Verpflichtung einer
dießbezüglichen eigentlichen Reſtitution den gekränkten Ehe

Die pflichtmäßige Reſtitution kann ſich alſo nur auf die
rein materiellen Nachtheile eziehen, we dem Ehegatten und
den etwa vorhandenen ehelichen Kindern Aus dem orgehen der
Ehebrecherin erwachſen, was nUuL dann der Fall iſt, wenn leſe
m olge der Uunde Utter wird. In dieſem Falle verlang die
(ommutative Gerechtigkeit, daß der Ehemann und die re  mäßigen
Kinder der Ehebrecherin durchaus keinen materiellen
erleiden, ſondern daß dieſelben m thren Vermögensverhältniſſen
ſo wenig beeinträchtigt werden, als wenn das illegitime Kind
gar nie exiſtir ätte; alle Nachtheile und Uslagen, welche mit
der Schwangerſchaft, Entbindung, Erhaltung, Erziehung des außer  2
elichen Kindes verbunden ſind, Alles, was der Gatte dem inde,

CS vor der elt als rechtmäßiges gilt, inter VIvOS oder
26*
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mortis Causa zuwendet, und was dadurch den rechtmäßigen Kin
dern oder geſetzlichen Erben des annes utgeht, bildet den Ge
genſtan der Reſtitution. Die Verpflichtung zuu Leiſtung dieſes
Schadenerſatzes obliegt ſolidariſch den beiden erſonen,
durch ihren ſündhaften Verkehr den Schaden verurſacht aben
vorausgeſetzt, daß eldeé Afür verantwortlich gemacht werden
können; denn, wäre der Frau Gewalt ehen, ſo ällt die
des Erſatzes ganz und allein auf den Ehebrecher Wie ſoll aber
dieſer łſ geleiſtet werden? Weiß der iun ſeinem E  e e·
ränkte Uum den Ehebruch und deſſen Folgen, ſo wird die
Art nd elſe der Reſtitution ſich immer nach einer getroffenen
Vereinbarung geſtalten. ſt aber demſelben die Untreue ſeines
Eheweibes verborgen geblieben, ſo darf ieſes, auch CS zur
Ermöglichung der Reſtitution durchaus nothwendig wäre, dennoch
ihr Vergehen niemals offenbaren; ſo lehren weitaus die meiſten
Theologen, deren sententia der Alphons als 5„Verd, t Satis
cCommunis, Juanll 0omnnino sequendam puto“ bezeichnet, und,

von den neueſten Uttoren einen nennen, chreibt Pruner,
ehre vom Rechte und von der Gerxechtigkeit (II 0
77  nier keiner Bedingung darf die XOT adUultera angehalten
werden, 10 CS darf ihr gar nicht rlaubt werden, die Illegitimität
des Kindes ffenbar machen Selbſtverſtändlich gilt das auch
von dem dulter In dieſem Falle eines geheim gebliebenen Ehe
bruches kann und darf aAher auch die Reſtitution nur auf 66·
eime eiſe Unter Formen, we jeden Verdacht Aus
zuſchließen geeigne ſind, ſo daß dort, die gegründete Beſorg—
niß einer Verdachtserregung anfinge, die Reſtitutionspflicht eben
darum au  orte Wir Unterlaſſen 68 abſichtlich, derartige geheime
Reſtitutionsarten anzuführen, ehen weil das vielgeſtaltige eben
faſt für jeden einzelnen Fall wieder beſondere Möglichkeiten und
Vorſichtsmaßregeln bietet und verlangt.

Alle bisher aufgeſtellten Grundſätze aben Geltung für den
Fall, daß das ehebrecheriſche Weih ohne Zweifel iM
olg thre ſündhaften Umganges geboren hat; ind ſie aber
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auch dann moßgebend, wénn C8 zwei  aft i ſt, ob das
Kind eine des ehelichen oder aber des ehebrecheriſchen Ver⸗—
kehres ſei? Die urzel der restitutio adulterio iſt die Aus
dem hebruch entſtehende injusta damnificatio, welche nach der
ehre der Theologen nur dann die Reſtitutionspflicht begründet,
venn ſie VGOTO, formaliter b fficaciter Djusta ; VG 68

muß die Beſchädigung da  8 ſtrenge Recht des Nächſten betreffen!
formaliter: ſie muß dem Urheber moralt zurechenbar ſein;
fficaeiter: der Schaden mu Aus der fraglichen Handlung
vachſen ſein, ſo daß leſe Handlung als die wirkſame Urſache,
nicht als Gelegenheit oder Veranlaſſung des haden
betrachten iſt. Daraus ergibt ich, daß, ſobald die andlung nicht
mehr gewiß als die Urſache des Schadens bezeichnet werden
kann, auch die Reſtitutionspflicht eine fragli wird. Ein ſolcher
Zweifel, ob der eingetretene Nachtheil mM eigentlichen Sinne als
die olg einer beſtimmten ſündhaften Handlung angeſehen werden
könne, N.  kann nun nach der atur der Säche häufig ſich ergeben
gerade N jenen ällen, eine weibliche Perſon mit mehreren
Mannsperſonen einen geſchlechtlichen Umgang hat und ſodann
wanger wird. Deßhalb finden wir denn auch den uns vorlie⸗
genden Reſtitutionsfall von aſt allen Moraltheologen behandelt
und zwar auf eine eiſe, daß trotz einzelner Controverspunkte
m der Durchführung doch die ittlich zuläſſigen praktiſchen Regeln
mit beinahe vollſtändiger Uebereinſtimmung aufgeſtellt werden.
Der Alphons Lig ſagt hierüber lib 657 „Communis
St sententia, Juae XCusat ab O0mni restitutione adulterum
modo II0II Sit certus, prolem 0886 8Suam.“ Wir halten afür,
daß nur sententia communis, welcher Unter den neueren

Moraliſten beiſpielswei Scavini und Pruner folgen, feſtgehalten
werden könne Uund daß auch bei Entſcheidungen in praktiſchen
75  ällen nuLr le die Rechtsbaſis abgeben könne, während
man bei der gegentheiligen Meinung auf ſchwankenden Boden
geräth. Daß das Kind M hebru rzeugt worden ſei, 5„n0n
praesumitur, Sed demonstrari debet“; denn „Pater est,
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nuptiae demonstralth⸗“ Die Mutter Und ſelbſt der Ehebrecher
ind gau nicht éEinmal berechtigt, dem Kinde ie Ehre
und die Vortheile der ehelichen Abkunft raglich und zweifelha

machen adurch, daß ſie eine Reſtitution leiſten; das Kind hat
das Recht als ehelich gelten, ſo ange nicht das Gegentheil
zwingen erwieſen wird; Eein ſolcher zwingender Beweis wird aber
durch jeden vernünftigen Zweifel ausgeſchloſſen „Aber,
könnte man einwenden wenn eine Reſtitution in ganz 9e⸗
heimer eiſe möglich iſt, iſt ſie nicht wenigſtens dann Pfüt
mäßig?“ Nein; IIOII enim St imponenda obligatio, 181 de

1＋ COonstet; atqui HOI Onstat 1I CasUu proposito
erRgO Layman mit einigen Anhängern wWi den dulter Pro
rata dubii zur Reſtitution verhalten; Wir glauben, daß gerade
in derartigen ½  5  ällen eine „verhältnißmäßige“ Schadloshaltung Am

wenigſten angemeſſen ſei Sollen wir chon das ſtrenge echts
gebiet verlaſſen und die ſogenannte thiſche Reſtitution hereinziehen
wollen, ſo können wir 10 reilich den Schuldigen nur ringen
rathen, die Unenthaltſamkeit ſich ſtrafen, der unſchuldigen
Familie der Ehebrecherin zeitliche Vortheile zuzuwenden, ſo weit
dieß, ohne Verdacht erwecken, möglich iſt emn alles
dieß äßt keine aequalitas TSil 20 TG.  — zu, gehört alſo nicht mehr
zur juridiſchen Reſtitution, die nur Aaus der Verletzung der Com
mutativen Gerechtigkeit erwächſt.

etzt aber, quid ad casum ? Auf run der eben ent
wickelten Principien agen wir Claudia iſt einer Reſtitution

die vier ehelich erzeugten Kinder N1 verpflichtet. Mag ſie
auch agen, „ſie bei dem ſtehen bleiben, daß das in rag
ehende Kind vom Mebruche herkomme“, ſo ſind doch die Gründe,
we  e ſie für dieſen pru anführt, bei weitem nicht hin⸗
reichend, Uum die für die heliche Geburt des Kindes ſtehende
Präſumption Umſtoßen können. Wenn ſie, ihre Beſorgniß

begründen, darauf hinweiſt, daß ſie dieſer Geburt ahr
lang von threm Ehegatten kein Kind mehr gehabt habe, ſo den
wir ſolche Beiſpiele IM eben unbeſcholtener eleute 3 man
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kann ihr auch entgegnen, daß ſie 10 auch mit dem Ehebrecher
durch —  — ahre ündhaft erkehrt und doch nur einmal
pfangen habe Daß der Sohn mit dem Ehebrecher Aehnlichkei
habe, äßt ſich auch auf andere Weiſe, als nur aus der Paternität
des letzteren erklären, und die Salmanticenſer bezeichnen eine
Aehnli  e ausdrücklich als signum fallax. Ferner etraut 10
Claudia trotz all ihrer beigebrachten Gründe ſich ſelbſt nicht

n, daß das Kind i8 dem ſündhaften Umgang
ſein eben verdanke. Und wenn ſie ſagt, ſie ſei eben jetzt chon
alt und ſich deßhalb nicht mehr ſo erinnern, ſei
aber voll innerer Unruhe und Ngſt, ſo wird ihre Befürchtung
durch dieſen Umſtand Glaubwürdigkeit ahrlich nicht gewinnen.
Sie möge ſich alſo nUuLl bei der En  eidung, we nach ihrer
Ausſage chon m rüherer Zeit ein Beichtvater in dieſer Sache
abgegeben hat, vollkommen beruhigen. Wir würden der Claudia
en erlauben, daß ſie, wenn etwa der ragli Sohn
bedeutend wohlhabender wäre, als ihre übrigen Kinder, und wenn

eine Begünſtigung dieſer gewiß ehelichen Kinder, ohne Verdacht,
Verdruß oder andere üble Folgen eſorgen ürfen, ehr Ei
möglich wäre, dieſen Kindern Vortheile zuwende, inſowei der
andere Sohn dadurch in ſeinem Pfli  ei nicht verkürz wird.
Auf keinen Fall aber darf Claudia ihren Zweifel irgend einem
threr Kinder entdecken Eine Entdeckung waäre unnütz;
denn: testis Unus, testis nullus; ſelbſt wenn Claudia gewi
wüßte, daß der Sohn IM Ehebruch ezeugt ſei, iſt dieſer nicht
verpflichtet, die Ausſage der Utter allein glauben, ſo ange
leſe nicht mit Gründen, auch PTO fero xterno volle
Giltigkeit aben, ihre Ausſage eweiſen kann. Lig 654 Eine

Entdeckung waäre aber ogar ſehr chädlich, da ſie voraus⸗

ichtlich Abneigung, orwürfe, Feindſeligkeiten ohne Ende Unter
den Geſchwiſter hervorrufen würde.

0 Sailer.


